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99 Hessen hält an Stärkung der
Prüfungsdienste fest

Der neue hessische Finanzminister Karlheinz Weimar will an
seiner Linie festhalten, die Prüfdienste in diesem Bundesland
zu stärken. Weimar sagte in einem Gespräch mit der stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden Anne Schauer und DSTG-Chef
Dieter Ondracek, das Verstärkungsprogramm werde durch-
gezogen. Schauer forderte, die Steuerverwaltung von Stellen-
streichungen auszunehmen.

99 Anpassung der Dienst- und
Versorgungsbezüge ist überfällig

Der Gesetzentwurf zur Anpassung der Dienst- und Versor-
gungsbezüge muû nach Ansicht des Deutschen Beamten-
bundes angereichert werden, weil das Volumen zu gering ist.
Insbesondere wird darauf gedrängt, auf die zweimonatige
Verschiebung der Besoldungserhöhung gegenüber dem Tarif-
bereich zu verzichten.

101 Gute Noten für Finanzämter
in Bayern und Sachsen

Bürger in Bayern und in Sachsen geben dem Service in den
Finanzämtern durchweg gute Noten. Dies ergab eine Studie
der Bertelsmann-Stiftung über Kompetenz und Schnelligkeit.
Die Bürger wünschen lediglich längere Öffnungszeiten.

101 bfg kämpft seit 50 Jahren
für einfaches Steuerrecht

Auf einer Jubiläumsveranstaltung der bfg sagte der Landes-
vorsitzende Josef Bugiel, es bleibe wohl Illusion, auf ein ein-
faches Steuerrecht zu hoffen. Dennoch werde dafür weiter
gekämpft.

Titelfoto

Besprechung am 12. Juli 1999 im Hessischen Finanzministe-
rium, v. l. n. r.: Steuerabteilungsleiter Karl F. Krebs, Abtei-
lungsleiter I Mario Vittoria, Anne Schauer, Dieter Ondracek
und Finanzminister Karlheinz Weimar.
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen!

Das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 ist
verabschiedet und noch nicht von allen verinner-
licht und schon hört man, der neue § 50a Abs. 7
EStG habe sich nicht bewährt. Dabei war er aus-
drücklich in das Steuerentlastungsgesetz einge-
stellt worden, um der Nichtabführung von Steu-
ern durch ausländische Subunternehmen zu be-
gegnen. Er war wirksam ± wohl zu wirksam,
deshalb wird er auf Druck der Wirtschaft gleich
wieder ausgesetzt.

Die Folgen des 630 DM-Gesetzes sind noch nicht
verdaut: rund 3 Millionen Ratsuchende, rund
20 Millionen Anträge, rund 1 Million Freistel-
lungsbescheinigungen ± ein wahres Arbeitsbe-
schaffungsprogramm für die Finanzämter, nur
bekommen sie erforderliches Personal nicht.
Und schon soll wieder korrigiert werden. Zur
Abmilderung der Folgen sollen Freibeträge für
Sportvereine und karitative Organisationen er-
höht bzw. eingeführt werden.

Ein steuerpolitischer Sündenfall soll mit weite-
ren Sündenfällen korrigiert werden.

Der Saarländische Ministerpräsident Reinhard
Klimmt möchte die Vermögensteuer wieder ein-
führen. Daû die Finanzämter personell nicht in
der Lage sind, die Einheitswerte für das Grund-
vermögen auf den aktuellen Stand zu bringen,
stört ihn dabei nicht.

Alles Sommertheater? ± Hoffentlich siegt am En-
de doch der Sachverstand. Die DSTG wird nicht
müde werden, für ein einfaches, übersichtliche-
res, gerechteres und vollziehbares Steuerrecht
zu streiten.
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D ie DSTG-Landes-
vorsitzende in Hes-
sen und stellver-

tretende Bundesvorsitzende
Anne Schauer und der
DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek trafen am
12. Juli 1999 mit dem Fi-
nanzminister des Landes
Hessen, Karlheinz Weimar,
zu einem ausführlichen Mei-
nungsaustausch zusammen.
An dem Gespräch nahmen
der Abteilungsleiter I (Per-
sonal und Organisation),
Mario Vittoria, und der
Steuerabteilungsleiter Karl
F. Krebs teil.

Ausführlich erörtert wurde
die Personallage der hessi-
schen Steuerverwaltung.
Die DSTG-Vertreter zeigten
auf, daû die Arbeitslage
durch politische Entschei-
dungen immer schwieriger
wurde. Entgegen aller Be-
teuerungen wird die Arbeit
nicht leichter oder weniger,
sondern im Gegenteil:
Mehrarbeit durch das Frei-
stellungsverfahren bei dem
630-Mark-Gesetz, Mehrar-
beit durch das Steuerentla-
stungsgesetz, Mehrarbeit
durch die Berichtigung der
Kinderfreibeträge.

In einem offenen Gespräch
wurden die Problemberei-
che analysiert und Möglich-
keiten erörtert, was das
Land Hessen im Gesetzge-
bungsverfahren oder im Be-
reich der Organisation tun
könne. Minister Weimar ver-
sicherte, daû er bereit sei,
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vor Ort Verant-
wortung abzunehmen. Er
sei für Vorschläge offen und
er sei durchaus auch bereit,
spektakuläre Maûnahmen
umzusetzen.

Bei der Erörterung dieser
Fragen wurde aber deutlich,
daû ein einzelnes Bundes-
land wenig Möglichkeiten
habe. Das Gespräch in die-

sen Punkten werde aber
fortgesetzt.

Ausführlich erörtert wurde
auch die Arbeitslage in der
Betriebsprüfung, in der

Keine Stellen-
streichungen in der
Steuerverwaltung

Steuerfahndung und Buû-
geld- und Strafsachenstelle.
Hierbei dankten die DSTG-
Vertreter Minister Weimar,
daû er als Oppositionspoliti-
ker in der Vergangenheit
stets für eine Verstärkung
der Prüfungsdienste einge-
treten ist und das hessische
Bp-Verstärkungsprogramm
von der Oppositionsbank
her nachdrücklich unter-
stützt habe. Bei der Erörte-
rung dieses Problembe-
reichs wurde deutlich, daû
Weimar seiner ¹Linieª treu
bleibt. Auch als verantwort-
licher Ressortminister stehe
er zur Notwendigkeit eines
starken Auûendienstes. Er
will die Verstärkung der Au-
ûendienste fortsetzen.

Anne Schauer forderte da-
bei, daû auch die Steuerver-
waltung in den ¹privilegier-
tenª Bereich einbezogen
und somit von Stellen-
streichungen ausgenommen
werden müsse. Für die Steu-
erverwaltung müûten Zu-
satzmittel freigemacht wer-
den.

Minister Weimar erläuterte
seine Vorstellungen zum
Thema ¹Budgetierungª und
¹Kostenmanagementª. Es
wurde deutlich, daû er sich
mit der Gesamtproblematik
der Steuerverwaltung inten-
siv befaût hat und ehrlich
bemüht ist, die Steuerver-
waltung zu stärken. Es
klang aber auch an, daû die
übrigen Ressortkollegen die
Sonderrolle der Steuerver-
waltung als entscheidende
Einnahmeverwaltung, von

deren Arbeit alle übrigen
partizipieren, nicht entspre-
chend anerkennen wollen.

Erörtert wurde im weiteren
auch die schwierige Arbeits-
lage in den Vollstreckungs-
stellen, die mit den zeitauf-
wendigen Insolvenzverfah-
ren zusätzlich belastet wer-
den. Die anstehenden Steu-
erprojekte, wie Familienent-
lastung und Unternehmens-
steuerreform, waren weitere
Gesprächsthemen. Weimar

Hessen bleibt bei
Klage zum

Länderfinanzausgleich

und die DSTG-Vertreter
stimmten weitgehend über-
ein.

Erörtert wurde auch das
Thema ¹Länderfinanzaus-
gleichª. Auch in Hessen
werden Mehreinnahmen,
die die Steuerverwaltung
erbringt, zum gröûten Teil
durch die Ablieferung in
den Länderfinanzausgleich

aufgezehrt. Die DSTG-Ver-
treter erläuterten ihre Vor-
stellungen. Weimar stellte
klar, daû Hessen die anhän-
gige Klage weiterverfolgen
werde und persönlich auch
zuversichtlich sei, minde-
stens in Teilbereichen Recht
zu bekommen.

Weimar versicherte, daû er
die schwierige Arbeit der
Beschäftigten der Steuerver-
waltung kennt und Anhän-
ger des Leistungsprinzips
ist. Leistung muû und soll
sich lohnen. Er sucht nach
neuen Möglichkeiten, die
guten und engagierten Be-
schäftigten zu fördern. Der
DSTG-Bundesvorsitzende
unterbreitete dem Minister
Vorschläge, welche Mög-
lichkeiten bestehen und was
das Land Hessen tun könne.
Weimar will die Vorschläge
prüfen lassen.

Das Gespräch fand in einer
offenen und harmonischen
Atmosphäre statt. Eine
Fortsetzung wurde verein-
bart.

Die DSTG-Vertreter Anne
Schauer und Dieter Ondra-
cek nahmen den Eindruck
mit, daû der Minister den
Stellenwert seiner Steuer-
verwaltung richtig ein-
schätzt und daû er in vielen
Punkten mit der DSTG über-
einstimmt.

Gespräch mit Finanzminister Karlheinz Weimar

Hessen hält an Stärkung
der Prüfungsdienste fest

D ie Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge
sind zuletzt mit Wir-

kung vom 1. Januar 1998
durch das Gesetz über die
Anpassung von Dienst- und
Versorgungsbezügen in
Bund und Ländern 1998
vom 6. August 1998 ange-
paût worden.

Unter Berücksichtigung des
Tarifergebnisses für die Ar-
beitnehmer des öffentlichen
Dienstes vom 27. Februar
1999 und im Hinblick auf die

Entwicklung der allgemei-
nen wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Verhältnisse sah
ein von der Bundesregie-
rung vorgelegter Gesetzent-
wurf über die Anpassung
von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Bund und
Ländern 1999 im wesentli-
chen

I die Anpassung der Bezü-
ge der Beamten, Richter
und Soldaten sowie der
Versorgungsempfänger
des Bundes, der Länder
und Gemeinden,

Anpassung der Dienst-
und Versorgungsbezüge
ist überfällig

w:/STGEWERK/HEFT09/99_s099.3d Freitag,24.9.1999 07:45 Seite 99

September 1999 99

G E W E R K S C H A F TD I E S T E U E R



I die Umsetzung der Ent-
scheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zum Fa-
milienzuschlag aus dem
Jahre 1998 für die Vergan-
genheit und das Jahr 1999
sowie

I eine weitere Angleichung
dienstrechtlicher Rah-
menbedingungen

vor.

Im einzelnen waren dazu
folgende Maûnahmen vor-
gesehen:

I Gewährung einer Einmal-
zahlung in Höhe von
300 DM für die Monate

Die vorgesehenen
Regelungen
im einzelnen

I März bis Mai 1999 an
Empfänger von Dienstbe-
zügen mit aufsteigenden
Gehältern (BesGrn. A 1
bis A 16, C 1 bis C 3 sowie
R 1 und R 2), für Versor-
gungsempfänger entspre-
chend ihrem Ruhege-
haltssatz;

I Lineare Anhebung der
Dienst- und Versorgungs-
bezüge um 2,9% (Vermin-
derung um 0,2%-Punkte
gegenüber dem Tarifbe-
reich zur Bildung von
Versorgungsrücklagen) ab
1. Juni 1999 (zeitliches
Hinausschieben der Erhö-
hung gegenüber dem Ta-
rifbereich um zwei Mo-
nate zur Gegenfinanzie-
rung der aktuellen Ko-
stenfolgen aus der Umset-
zung der Entscheidung
des Bundesverfassungs-
gerichts vom 24. Novem-
ber 1998 zum Familienzu-
schlag);

I Aufbau einer Versor-
gungsrücklage durch Ver-
minderung der Besol-
dungs- und Versorgungs-
anpassung um 0,2%-
Punkte zur Finanzierung
künftiger Versorgungs-
ausgaben;

I Verlängerung der Fest-
schreibung der jährlichen
Sonderzuwendung auf
dem Niveau von 1993;

I Erhöhung der Bezüge für
Beamte in Ausbildungs-

verhältnissen (Anwärter-
bezüge) ab 1. März 1999
um 2,9% (nur Neufälle ab
1. Januar 1999);

I Festschreibung der Stel-
lenzulage, mit Ausnahme
der sog. allgemeinen Stel-
lenzulage;

I Erster Schritt zur Umset-
zung der Entscheidung
des Bundesverfassungs-
gerichts vom 24. Novem-
ber 1998 zum Familienzu-
schlag für dritte und wei-
tere Kinder durch

I ± Nachzahlungsregelun-
gen für Kläger und Wi-
derspruchsführer für den
Zeitraum bis 1998,

I ± befristete Sonderrege-
lung für das Jahr 1999
(Pauschalzuschlag von
200 DM brutto für das
dritte und jedes weitere
Kind);

I Verlängerung der zum
Jahresende 1999 auslau-
fenden besoldungs- und
versorgungsrechtlichen Er-
mächtigungen für Über-
gangsregelungen in den
neuen Bundesländern bis
zum 31. Dezember 2002.

Der Bundesrat hat sich im er-
sten Durchgang am 21. Mai
1999 zu diesem Gesetzes-
vorhaben geäuûert. Auf
Empfehlung des Finanzaus-
schusses hat der Bundesrat
gegen den Gesetzesentwurf
gemäû Artikel 76 Abs. 2 GG
jedoch keine Einwendun-
gen erhoben.

Der Deutsche Bundestag hat
den Entwurf eines Gesetzes
über die Anpassung von

Parlamentarische
Beratungen wurden

verschleppt

Dienst- und Versorgungsbe-
zügen in Bund und Ländern
1999 am 17. Juni 1999 in Er-
ster Lesung behandelt und
an die Ausschüsse zur wei-
teren Beratung überwiesen.
Eine ursprünglich in der
25. Woche vorgesehene Er-
örterung in den Ausschüs-
sen ist nicht mehr zustande-
gekommen. Auch hat der
¾ltestenrat die Durchfüh-
rung einer Sondersitzung
des Innenausschusses des

Deutschen Bundestages am
30. Juni 1999 abgelehnt.

Inzwischen hat allerdings
das Bundeskabinett am
23. Juni 1999 zu dem Bun-
desbesoldungs- und ver-
sorgungsanpassungsgesetz
1999 weitergehende Be-
schlüsse gefaût:

In Ergänzung seiner Grund-
satzentscheidung vom 2. Ju-
ni 1999 hat das Bundeskabi-
nett beschlossen, daû die
Beamten, Richter, Soldaten
und Versorgungsempfänger
mit Bezügen aus der Bun-
desbesoldungsordnung B
und den Besoldungsgrup-
pen R 3 bis R 10 und C 4 erst
am 1. Januar 2000 an der all-
gemeinen Bezügeerhöhung
teilnehmen.

Die DSTG hatte den Deut-
schen Beamtenbund im Hin-
blick auf die Umsetzung der
Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Fa-
milienzuschlag aus dem
Jahre 1998 für die Vergan-
genheit darum gebeten, dar-
auf hinzuwirken, daû nicht
nur die Kläger und Wider-
spruchsführer für den Zeit-
raum vom 1. Januar 1988 bis
31. Dezember 1998 für das

Nicht nur Kläger
sollen rückwirkend
mehr Geld für dritte
und weitere Kinder

bekommen

dritte und jedes weitere im
Ortszuschlag bzw. Familien-
zuschlag zu berücksichti-
gende Kind monatliche Er-
höhungsbeträge, also Nach-
zahlungen, erhalten, son-
dern auch diejenigen Kolle-
ginnen und Kollegen, die
¹nurª einen Antrag gestellt
hatten, deren Verfahren
dann aber ruhen gelassen
wurde.

Dem Vernehmen nach wur-
de bzw. wird von der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion ein
Antrag eingebracht, den
Kreis der Nachzahlungs-
empfänger zu erweitern, al-
so nicht nur auf Kläger und
Widerspruchsführer zu be-
grenzen, sondern auf alle
Beschwerdeführer zu er-
strecken.

Der Bundestagsinnenaus-
schuû wird seine Verhand-
lungen nach der Sommer-
pause am 15. September
1999 in Berlin fortführen.

Der Deutsche Beamtenbund
hatte bereits Ende Juni 1999
an den Innenausschuû des
Deutschen Bundestages ap-
pelliert und sich für eine
sachgerechte Anpassung
von Besoldung und Ver-
sorgung entsprechend den
§§ 14 BBesG, 70 BeamtVG
eingesetzt. So hatte der DBB
kritisiert, daû der Gesetzent-
wurf

I vom Anpassungsvolumen
her noch unzureichend
sei,

I die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts
vom 24. November 1998
zur amtsangemessenen
Alimentation kinderrei-
cher Familien nur unvoll-
ständig umgesetzt sei

I und für die neuen Bun-
desländer keinerlei Per-
spektiven über den Zeit-
raum der Angleichung
der Einkommens- und Be-
schäftigungsverhältnisse
Ost an West eröffne.

Der DBB ist zur Zeit dabei,
auf politischer Ebene darauf
hinzuwirken, daû der Geset-
zesentwurf angereichert
wird. Er drängt darauf, daû

Verschiebung der
Besoldungsanpassung
um zwei Monate muû

vom Tisch

auf eine zweimonatige Ver-
schiebung der Bezügean-
passung gegenüber dem Ta-
rifergebnis verzichtet wird
und einzelne Beamtengrup-
pen von Anpassungsmaû-
nahmen dieses Jahres nicht
ausgeschlossen werden.

Schlieûlich fordert der DBB
eine sachgerechte Umset-
zung der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts
zur amtsangemessenen Ali-
mentation kinderreicher Be-
amtenfamilien und das Auf-
zeigen von Perspektiven
im Angleichungsprozeû der
neuen an die alten Bundes-
länder.
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A uf 50jährige er-
folgreiche Gewerk-
schaftsarbeit konn-

ten die Vertreterinnen und
Vertreter der weit über
100 Ortsverbände der Baye-
rischen Finanzgewerkschaft
(bfg), der Landesvorstand
sowie die Mitglieder der Be-
zirksleitungen, der Landes-
leitung und die zahlreichen
Ehrengäste bei einem Fest-
akt am 1. Juli 1999 in Mün-
chen zurückblicken.

In seiner Ansprache lieû der
Landesvorsitzende, Kollege
Josef Bugiel, die Geschichte
der bfg Revue passieren und
dankte dabei den Männern
und Frauen der 1. Stunde
um Angelo Kramel, Karl
Dausch und Alois Hofer. Be-
sonderer Dank galt auch
den vielen aktiven Ortsver-
bandsvorsitzenden.

Kampf für die
Vereinfachung des

Steuerrechts

50 Jahre bfg ± so Bugiel ±
heiûe auch, 50 Jahre Kampf
für die Vereinfachung des
Steuerrechts. Vieles sei der
bfg in 50 Jahren gelungen,
eine wirkliche Steuerreform
wie sie in 5 Jahrzehnten von
allen Bundesregierungen

versprochen wurde, habe
sie leider nicht durchsetzen
können. Auch was die neue
Bundesregierung Reform
nenne, sei bisher leider

Kritik am System
des Länderfinanz-

ausgleichs

nichts anderes als Flickschu-
sterei. Er behauptete, daû
eine vernünftige Steuerre-
form auch in absehbarer Zeit
nicht gelingen werde, weil
dazu derzeit keine politische
Gruppierung die innere
Kraft aufzubringen vermag.
Deutlich untermauerte Bu-
giel nochmals die langjähri-
ge Kritik am bisherigen Sy-
stem des Länderfinanzaus-
gleichs, der dazu führe, daû
die Steuermehreinnahmen,
die durch eine verbesserte
Ausstattung der Steuerver-
waltung zu erzielen wären,
nur zu einem sehr geringen
Teil im Lande blieben, wäh-
rend die Kosten für das Per-
sonal voll vom Landeshaus-
halt zu tragen seien. Des-
halb sei nicht verwunder-
lich, daû die Bundesländer
durchweg nicht bereit wä-
ren, dafür zu sorgen, daû die
Steuergesetze auch von der
Verwaltung entsprechend

v. l. n. r.: Dieter Ondracek, MdB Bartholomäus Kalb,
Staatsminister Erwin Huber (Bayern), die bfg-Bezirks-
vorsitzende und Bundesvorsitzende der DBB-Bundes-

frauenvertretung Helene Wildfeuer sowie
bfg-Landesvorsitzender Josef Bugiel.

bfg will neuen
Länderfinanzausgleich

B ürger in Bayern und
Sachsen geben dem
Service ihrer Finanz-

ämter überwiegend gute
Schulnoten. Im Durchschnitt
stellten die 9 000 befragten
Bürger ihren Finanzämtern,
die Schulnote 1,93 aus. Dies
ist das Ergebnis einer Be-
sucher-Umfrage, die im
Projekt ¹Leistungsvergleich
zwischen Finanzämternª der
Bertelsmann Stiftung Gü-
tersloh durchgeführt wurde.
Besonders zufrieden waren
die Besucher mit der Kun-
denfreundlichkeit der Fi-
nanzämter: Note 1,39. Von
Fachchinesisch keine Spur:
Die verständliche Aus-
drucksweise der Bearbeiter
wurde mit 1,46 bewertet.

Kompetenz anerkannt

Die fachliche Kompetenz
der Beamten und Angestell-
ten lag aus der Sicht der Bür-
ger bei 1,66. Das intensive
Eingehen der Bearbeiter auf
die Anliegen der Besucher
(Einholen von Auskünften,
Abholen von Formularen
oder Abgabe von Steuerer-
klärungen) wurde mit der
Note 1,48 belohnt.

Gelobt wird auch die
Schnelligkeit des Services.
Über 70 Prozent der Besu-
cher wurden sofort bedient.
Knapp 27 Prozent muûten
bis zu 15 Minuten warten.
Bei nur drei Prozent dauerte
es länger als eine Viertel-
stunde bis zur Bedienung.

Weniger zufrieden waren
die Besucher allerdings mit

den Öffnungszeiten. Hier
vergaben die Besucher im
Schnitt ¹nurª die Note 2,51.

Erhebliche Unterschiede
zwischen den Finanzämtern
zeigten sich auch bei der Be-
urteilung der Erreichbarkeit
mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Dies hat aber nichts
mit den Beschäftigten zu
tun, sondern dokumentiert
lediglich ungünstige Stand-
orte.

An dem Leistungsvergleich
nehmen insgesamt zehn Fi-
nanzämter teil. Zu den säch-
sischen Finanzämtern gehö-
ren Chemnitz-Süd, Dres-
den III, Görlitz und Mittwei-
da. In Bayern haben sich
Ansbach, Dachau, Forch-
heim, Memmingen, Schwan-
dorf und Wolfratshausen
dem Leistungsvergleich an-
geschlossen. Die Befragung
wurde vom 3. Bis 31. Mai
1999 im Rahmen des Pro-
jekts ¹Leistungsvergleich
zwischen Finanzämternª der

Zehn Finanzämter
im

Leistungsvergleich

Bertelsmann Stiftung durch-
geführt. Das Projekt wird
durch die Kienbaum Mana-
gement Consultants GmbH
unterstützt und ist bis Mitte
2001 angelegt. Neben Be-
sucherbefragungen werden
im Projekt auch Mitarbeiter-
befragungen, Kostenrech-
nungen und Qualitätsmes-
sungen entwickelt und er-
probt.

Gute Noten für
Finanzämter in
Bayern und Sachsen

umgesetzt werden, indem
sie den personellen und
sachlichen Notwendigkei-
ten dieser Steuergesetze
gebührend Rechnung tra-
gen.

Gruûworte von Dieter Kat-
tenbeck und Dieter Ondra-
cek sowie der Festvortrag
des Leiters der Staatskanz-

lei, Staatsminister Erwin
Huber, folgten.

Ondracek stellte in seinem
Gruûwort die Bedeutung
der bfg innerhalb der DSTG
heraus, und sprach dem
bayerischen Zweig den
Dank aus für die gute Zu-
sammenarbeit mit der Dach-
organisation.
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D ie Bundesregierung
stellte am 23. Juni
1999 ihr Zukunfts-

programm 2000 und ihre Re-
formvorschläge zur Sanie-
rung des Bundeshaushalts
2000 vor. Danach soll sich
u.a. der Rentenanstieg der
Jahre 2000 und 2001 nicht
mehr an der Nettolohnent-
wicklung, sondern an der In-
flationsrate orientieren, die
zur Zeit für das Jahr 2000
mit 0,7% und für das Jahr
2001 mit 1,6% angenommen
wird. Der DBB hatte diesen

Inflationsausgleich
ist nicht hinnehmbar

Sturz der Renten von der
Bruttolohnbezogenheit über
die Nettolohnbezogenheit
zur realen Nullrunde abge-
lehnt. Ebenso widersprach
der DBB dem weiteren Vor-
haben der Bundesregie-
rung, die Bezüge der Beam-
ten und Versorgungsemp-
fänger in den nächsten zwei
Jahren höchstens in dem
Maûe steigen zu lassen, wie
die Renten. Gleichzeitig ap-
pellierte der DBB an den
Bundesminister des Innern,
sich sachlichen Argumenten
nicht zu verschlieûen und
übereilten Entscheidungen
zum Nachteil einzelner
Gruppen, hier der Beamten
und Versorgungsempfänger
und dort der Rentner, eine
klare Absage zu erteilen.

Der Deutsche Beamtenbund
hatte sich deshalb ebenso
überrascht wie befremdet
gezeigt, als mit Schreiben
des BMI vom 30. Juli 1999
die Übersendung des Refe-
rentenentwurfs einer Rege-
lung zur Anpassung der
Dienst- und Versorgungsbe-
züge in den Jahren 2000 und
2001 erfolgte. Erst Recht em-
pörte sich der DBB, daû sein
Appell bisher unerhört ge-
blieben ist und das Beteili-
gungsverfahren nach § 94
BBeamtG zu dem Referen-
tenentwurf bereits in der

33. Kalenderwoche durch-
geführt werden sollte.

Der Deutsche Beamtenbund
hat in seiner Erwiderung auf
die Übersendung des Refe-
rentenentwurfs vom 4. Au-
gust 1999 auf die Durchfüh-
rung des Beteiligungsver-
fahrens entsprechend der
Vereinbarung über die Be-
teiligung der Spitzenorgani-
sation der Gewerkschaften
bei allgemeinen Regelun-
gen der beamtenrechtlichen
Verhältnisse vom 28. Au-
gust 1996 bestanden. Da-
nach wird bei Angelegen-
heiten von herausragender
Bedeutung im Regelfall eine
Einlassungsfrist von sechs
Wochen eingeräumt, die
auch aus Abstimmungs-
gründen für unerläûlich an-
gesehen werde. Für den
DBB seien keine Gründe er-
kennbar gewesen, die ei-
ne kürzere Einlassungsfrist
rechtfertigen würden. Vor
allem aber hat der DBB her-
ausgestellt, daû der Vorgang

Allgemeine wirtschaft-
liche Entwicklung ist

Maûstab

wegen des Regelungsin-
halts (Anpassung der
Dienst- und Versorgungsbe-
züge erst für die Jahre 2000
und 2001) gerade nicht eil-
bedürftig sei. Nach §§ 14
BBesG, 70 BeamtVG richte
sich nämlich die Bezügean-
passung an der Entwicklung
der allgemeinen wirtschaft-
lichen und finanziellen Ver-
hältnisse aus und nicht um-
gekehrt. Der DBB-Bundes-
vorsitzende Erhard Geyer
empfahl anstelle voreiliger
Maûnahmen lieber tatsäch-
lich überfällige Regelungen
zu initiieren, beispielsweise
zur amtsangemessenen Ali-
mentation kinderreicher Be-
amtenfamilien ab 1. Januar
2000 oder zur weiteren An-
gleichung der Einkommens-
bedingungen Ost an das
Westniveau.

DBB bei Sozial-
wahlen 1999
erfolgreich

D er DBB und ein-
zelne seiner Mit-
gliedsgewerkschaf-

ten haben bei den diesjähri-
gen Sozialwahlen wichtige
Erfolge erzielt. So ist es ge-
lungen, je einen Sitz bei der
Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte, der Bundes-
ausführungsbehörde für Un-
fallversicherung und der
Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft zu erringen.

Die 9. Allgemeinen Sozial-
wahlen in der Sozialversi-
cherung (¹Sozialwahlen
1999ª) sind insoweit abge-
schlossen, als inzwischen
bei allen Versicherungsträ-
gern, bei denen der DBB
und seine Mitgliedsgewerk-
schaften an den Wahlen be-
teiligt waren, Wahlergeb-
nisse vorliegen.

Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte

Nach dem vom Wahlaus-
schuû der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte
(BfA) am 28. Juni 1999 be-
kannt gegebenen Wahler-
gebnis für die Wahl zur Ver-
treterversammlung hat der
DBB einen Stimmenanteil
von 2,05% erreicht (bei den
vorhergehenden Sozialwah-
len 1993: 2,03%). Das be-
deutet, daû der DBB künf-
tig wieder ± wie schon vor
1993 ± einen Sitz in der Ver-
treterversammlung der BfA
erhält. Diesen Sitz wird der
stellvertretende Bundesvor-
sitzende, Kollege Horst Zies,
besetzen.

Bundesausführungs-
behörde für Unfall-
versicherung und
Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft

Sowohl bei der Bundesaus-
führungsbehörde für Unfall-
versicherung als auch bei
der Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft hatten sich die
vorschlagsberechtigten Or-

ganisationen im Vorfeld der
Sozialwahlen darauf ver-
ständigt, sog. Friedenswah-
len durchzuführen, d. h. ins-
gesamt nicht mehr Kandida-
tenvorschläge einzureichen,
als Sitze in den jeweiligen
Vertreterversammlungen zu
besetzen sind.

Durch entsprechende Ver-
handlungen ist es dem DBB
gelungen, erstmals einen
Sitz in der Vertreterver-
sammlung der Bundesaus-
führungsbehörde für Unfall-
versicherung (BAfU) zu er-
ringen. Diesen Sitz wird der
Vorsitzende des Verbandes
der Arbeitnehmer der Bun-
deswehr (VAB), Kollege
Wolfgang Weiler, besetzen.

Ebenfalls im Verhandlungs-
wege hat die Gewerkschaft
der Sozialversicherung (GdS)
erstmals einen Sitz in der
Vertreterversammlung der
Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft errungen.

Ersatzkassen

Bei den Ersatzkassen hat der
DBB keine eigenen Vor-
schlagslisten eingereicht.
Allerdings waren DBB-Ver-
treter sowohl bei der Deut-
schen Angestellten-Kran-
kenkasse (DAK) als auch bei
der Techniker-Krankenkas-
se (TK) auf den Vorschlagsli-
sten anderer Organisationen
plaziert worden. Nach den
bisher vorliegenden (teil-
weise vorläufigen) Wahler-
gebnissen haben diese Li-
sten jedoch nur geringe
Stimmenanteile erreicht, so
daû die DBB-Vertreter keine
Aussicht haben, in die dorti-
gen Verwaltungsräte einzu-
rücken.

DSTG und DBB danken auf
diesem Wege allen Beteilig-
ten für die Unterstützung
bei den Sozialwahlen 1999.
Insbesondere das erfreuli-
che Ergebnis bei der Wahl
der Vertreterversammlung
der BfA war nur durch die
engagierte Mitarbeit unse-
rer Mitglieder bei der
Sammlung der erforderli-
chen Stütz-Unterschriften
und der Verteilung der Wer-
bematerialien möglich.

Keine Sonderopfer
für Beamte und
Rentner mit Nullrunden
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Heinz-Egon Müller, stellvertretender Vorsitzender des
DSTG-Landesverbandes Brandenburg, ist auf dem 2. Or-
dentlichen Gewerkschaftstag des Deutschen Beamten-
bundes Brandenburg am 18. Juni 1999 mit überwältigen-
der Mehrheit in seinem Amt als Landesvorsitzender bestä-
tigt worden. Müller ist Vorstandsmitglied und Sprecher
der Beamtengruppe im Hauptpersonalrat beim Ministe-
rium der Finanzen des Landes Brandenburg und Stellver-
treter des Vorstehers im Finanzamt Nauen (Foto oben).

Im Mittelpunkt des Gewerkschaftstages stand neben Re-
chenschaftslegung und Neuwahl der Landesleitung eine
Podiumsdiskussion mit den Fraktionsvorsitzenden der im
Landtag vertretenen Parteien, Birthler und Bisky, von SPD
und PDS sowie dem Spitzenkandidaten der CDU, Schön-
bohm, zur Verwaltungsoptimierung in der Landesverwal-
tung. Eingeleitet wurde das Podiumsgespräch durch
einen Grundsatzvortrag von Professor Dr. Helmut Klages
von der Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Speyer.

In der Diskussion machte Müller mit Nachdruck deutlich,
daû Verwaltungsoptimierung nicht durch den Rotstift der
Haushälter diktiert werden dürfe. Zunächst müsse bei
umfassender Beteiligung der Beschäftigten Aufgabenkri-
tik und -beschreibung an erster Stelle stehen, erst dann
könne man sich über das dazu notwendige Personal ver-
ständigen. Brandenburg betreibe jedoch Haushaltssanie-
rung durch geplanten Abbau bis zu 12 000 Stellen und
hänge dieser Maûnahme den Mantel der Verwaltungsmo-
dernisierung um (Foto unten: Die DStG-Delegierten).

Finanzer aus Lohr am Main
schnuppern Politik in Bonn

D ie vorletzte Sitzungswoche des Deutschen Bundesta-
ges in Bonn ± vor seinem Umzug nach Berlin ± erleb-
ten etwa 60 Kolleginnen und Kollegen aus dem

DSTG-Ortsverband beim Finanzamt Lohr am Main mit seinen
Auûenstellen in Marktheidenfeld und Karlstadt am 23. Juni
1999. Kurz nachdem Bundesfinanzminister Hans Eichel die
Sparbeschlüsse vor der Bundespressekonferenz verkündet
hatte, versuchte Paul Courth eine erste Analyse im DSTG-
Haus. Die Festschreibung der Besoldungsanpassung für Be-
amte im Jahre 2000 auf 0,7% und im Jahre 2001 auf 1,6 %
± unabhängig vom für die Arbeitnehmer erzielten Tarifergeb-
nis ± stieû auf scharfe Kritik. Kritisiert wurde auch, daû der In-
nenausschuû des Deutschen Bundestages die Beratung des
Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 1999 ver-
tagt hatte ± offensichtlich mit dem Ziel, eine weitere zeitliche
Hinausschiebung der Besoldungsanpassung 1999 zu errei-
chen.

Courth informierte über die aktuelle Gewerkschaftsarbeit,
über die Lage der Steuerverwaltung, gekennzeichnet durch
einen gewaltigen Personalmangel und organisatorische Defi-
zite. Jährlich würden 550 Milliarden DM durch die Schatten-
wirtschaft an den Finanzämtern vorbeigeschleust mit Steuer-
ausfällen von mindestens 150 Milliarden DM, die durch eine
funktionsgestörte Finanzverwaltung nicht beigetrieben wer-
den könnten.

Weiter berichtete Courth über die gewerkschaftspolitischen
Instrumente, die die DSTG am Sitz der Bundesregierung und
des Deutschen Bundestages ausschöpft, über ihre Öffentlich-
keitsarbeit, ihre Gesprächspartner aus Politik, Verwaltung
und Wirtschaft.

Vor dem Besuch des DSTG-Hauses hatten die Kolleginnen
und Kollegen Gelegenheit zu einem Besuch des Hauses der
Geschichte und des Plenarsaals des Deutschen Bundestages.
Daran schloû sich eine Diskussion mit MdB Wolfgang Zöller
(CSU) an, dem Stimmkreisabgeordneten des Wahlkreises
Main/Spessart.

Die Besucherdelegation wurde geleitet vom Personalratsvor-
sitzenden des Finanzamtes Lohr am Main, Joachim Rott. Mit
von der Partie war auch der DBB-Kreisvorsitzende Oskar G.
Weinig.
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D as Bundesverfas-
sungsgericht hatte
am 10. November

1998 festgestellt, daû die
Regelungen des Einkom-
mensteuergesetzes über den
steuermindernden Abzug
von Kinderbetreuungskosten
und eines Haushaltsfreibe-
trages mit dem Grundgesetz
unvereinbar sind, weil die
betreffenden Gesetzesvor-
schriften nur für unverheira-
tete Erziehende gelten. Für
Ehepaare würden entspre-
chende Regelungen hinge-
gen fehlen. Das Bundesver-
fassungsgericht hatte den
Gesetzgeber daher ver-
pflichtet, spätestens bis zum
1. Januar 2000 die Abzieh-
barkeit von Kinderbetreu-
ungskosten neu zu regeln.
Aufgrund dieser Entschei-
dung des Bundesverfas-
sungsgerichts hatte das
Bundesministerium der Fi-
nanzen den Referentenent-
wurf eines ¹Gesetzes zur er-
sten Stufe der Neuregelung
des Familienleistungsaus-
gleichsª erarbeitet. Mit dem
vorgelegten Referentenent-
wurf soll ein einheitli-
cher Betreuungsfreibetrag
von 3 024 DM für Kinder bis
16 Jahren in das Einkom-
mensteuergesetz eingeführt
und das Kindergeld für das
erste und zweite Kind um
20 DM auf dann insgesamt
270 DM pro Monat angeho-
ben werden.

In ihrer Stellungnahme be-
grüût die DSTG die Neure-
gelung der Berücksichti-
gung von Kinderbetreu-
ungskosten, da sie der Vor-
stellung entspreche, daû das
Existenzminimum für Kin-
der unabhängig von Fami-
lienstand gesichert sein
müsse. Die DSTG vertritt im
Grundsatz die Auffassung,
daû die Berücksichtigung
nicht über Freibeträge erfol-
gen solle, sondern über ein
Kindergeld, das einkom-
mensunabhängig, vom Alter
des Kindes abhängig, her-
aufgesetzt werden solle. Die
Höhe des Kindergeldes sei

dabei so zu bemessen, daû
über das Existenzminimum
hinaus die notwendigen Ko-
sten der Kinderbetreuung
und der Kindererziehung
abgegolten seien. Weitere
steuerliche Abzüge werden
dann entbehrlich. Es verein-
fache das Steuerrecht und
erhöhe die Transparenz für
den Bürger.

Die Erhöhung des Kinder-
geldes von jetzt 250 DM auf
270 DM ab dem 1. Januar
2000 wurde von der DSTG
als richtiger Schritt begrüût.
Damit erhielten Betreuungs-
personen einen direkten Zu-
schuû zu den laufenden Le-
benshaltungskosten für Kin-
der, auch wenn er bei wei-
tem nicht ausreichend sei.

Zudem wies die DSTG dar-
auf hin, daû das Bundesver-
fassungsgericht in der Ent-
scheidung vom 10. Novem-
ber 1998 für das erste Kind
einen Betreuungsfreibetrag
von 4 000 DM nenne. Zur
Vermeidung von neuen
Massenrechtsbehelfen solle
der Betreuungsfreibetrag
höher angesetzt werden.

Die Feststellung in der Be-
gründung des Gesetzesent-
wurfs, daû mit der Einfüh-
rung eines Betreuungsfrei-

betrages auch Kinder nicht
oder nur gering steuerbela-
steter Eltern eine weitere
Verbesserung ihrer Lebens-
chancen erfahren, müsse al-
lerdings relativiert werden.
Da der Betreuungsfreibe-
trag nach dem Referenten-
entwurf nur zur Anwendung
kommen soll, wenn die steu-
erliche Freistellung des säch-
lichen Existenzminimums
und des Betreuungsbedarfs
für Kinder nicht bereits
durch das Kindergeld be-
wirkt werde, werde die sog.
¹Günstigerprüfungª dazu
führen, daû nur ein Teil der
Steuerpflichtigen in den Ge-
nuû der Abzugsfähigkeit
des Kinderfreibetrages und
des Betreuungsfreibetrages
gelangen würden. Lediglich
die Steuerpflichtigen mit ho-
hem Steuersatz hätten einen
erheblichen Vorteil durch
diese Regelung; bei allen
anderen sei das Kindergeld
günstiger.

Das Gesetzgebungsverfah-
ren verfolge das Ziel, Kin-
dern (unabhängig vom Ein-
kommen der Eltern) Chan-
cengleichheit zu verschaf-
fen. Dieses Ziel sei nicht er-
reicht. Mit der Einführung
des Kinderbetreuungsfrei-
betrages ab dem Jahre 2000

erreichten Eltern, die Spit-
zenverdiener seien, bei dem
dann geltenden Steuersatz
von 51% eine Einkommen-
steuerermäûigung von bis
zu 5 067 DM (6 912 DM +
3 024 DM = 9 936 DM x
51%). Das entspreche einem
monatlichen Kindergeld von
422 DM. Auf das Jahr ge-
rechnet sei dies eine um
1 404 DM höhere Entlastung
als die derzeitige mit 3 663
DM (6 912 DM x 53%). Dem
stehe eine Erhöhung des
Kindergeldes ab dem Jahre
2000 von jährlich 240 DM
gegenüber. Selbst unter Ein-
beziehung der Kindergeld-
erhöhung des Jahres 1999 in
Höhe von 360 DM hätten
Spitzenverdiener somit durch
den Kinderbetreuungsfrei-
betrag jährlich eine um bis
zu 800 DM höhere Entla-
stung pro Kind als diejeni-
gen, die lediglich Kinder-
geld beziehen. Diese Zahl
widerlege die Behauptung,
mit dem Gesetzesentwurf
sei eine Politik mit einer vom
Einkommen unabhängigen
Gleichbehandlung der Kin-
der realisiert worden. Zu-
dem wies der DSTG-Bun-
desvorsitzende Dieter On-
dracek in den mündlichen
Statements u. a. darauf hin,
daû die im Hinblick auf das
Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 10. No-
vember 1998 hinsichtlich
des Kinderfreibetrages offe-
nen Steuerfälle einer Ab-
wicklung zugeführt werden
müûten. Er forderte, daû für
die Abarbeitung der offenen
Fälle Regelungen geschaf-
fen werden, die eine ratio-
nelle Abwicklung sicherstel-
len, da ansonsten eine Ad-
ministrierbarkeit durch die
Finanzverwaltung ausge-
schlossen sei.

Zudem müûten Regelungen
zur Vermeidung von Miû-
brauchsmöglichkeiten ein-
geführt werden. So sei zwi-
schen den für die Zahlung
des Kindergeldes zuständi-
gen Familienkassen und
den Finanzämtern ein sehr
aufwendiges Mitteilungs-
und Abstimmungsverfahren
erforderlich. Auch mit dem
Abstimmungsverfahren wä-
ren bisher Miûbrauchsmög-
lichkeiten gegeben gewe-

Familienleistungsausgleich
mit höherem Kindergeld

DSTG-Chef Dieter Ondracek (Mitte) im Gespräch mit
Ministerialdirigent Viktor Sarrazin (Bild links) und

Dr. Herbert Bartsch (BRH) (rechts im Bild) im Anschluû
an die Anhörung zur Neuregelung
des Familienleistungsausgleichs.
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sen, die sich mit der Einfüh-
rung des Kinderbetreuungs-
freibetrages noch verstärken
können. Das Mitteilungsver-
fahren verlaufe einseitig
vom Finanzamt zu den Fa-
milienkassen. Mitteilungen
von den Familienkassen sei-
en weniger üblich. Deshalb
sollten in den Gesetzes-
entwurf weitere Regelun-
gen aufgenommen werden.
Wenn sich bei der Einkom-
mensteuerveranlagung her-
ausstelle, daû entweder Kin-
dergeld zustehe oder aber
ein Kinderfreibetrag (und
künftig ein Kinderbetreu-
ungsbetrag) zu gewähren
sei, solle das Kindergeld bei
der Veranlagung immer zur
Anrechnung kommen und
zwar unabhängig davon, ob
es gezahlt worden sei oder
nicht. Somit sei der Steuer-
pflichtige gezwungen, das
Kindergeld ± wenn er es
noch nicht bezogen habe ±,
über die Familienkassen
nachträglich zu beantragen.
Gegebenenfalls müûten da-
zu die Antragsfristen bei der
Kindergeldzahlung ange-
paût werden. Das so prakti-
zierte und eindeutig gere-
gelte Verwaltungshandeln
fördere die Effizienz und
vermindere Miûbrauchs-
möglichkeiten.

¹Azubisª in Berlin

Der Ortsverband Gummers-
bach der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft organisierte
vom 25. bis 29. Juni 1999 ein
staatsbürgerliches Seminar
für die Auszubildenden der
Finanzämter Gummersbach
und Wipperfürth in Berlin.
Die Teilnehmer wurden im
Roten Rathaus von einem
Vertreter des Regierenden
Bürgermeisters empfangen
und besichtigten u. a. die
Ausstellung ¹Fragen an die
deutsche Geschichteª im
Deutschen Dom. Bei einem
Besuch der ¹Ständigen Ver-
tretungª, der einzigen köl-
schen Kneipe in Berlin, stat-
tete der Bundesvorsitzende
der Deutschen Steuer-Ge-
werkschaft, Dieter Ondra-
cek, der Gruppe einen Be-

such ab und lud sie zu eini-
gen ¹Kölschª in Berlin ein.
Die Besucher waren beein-
druckt vom Brandenburger
Tor. Bei Sonnenuntergang
bestiegen sie die Kuppel des
Reichstages und genossen
einen unvergeûlichen Blick
über die Dächer von Berlin.
Auf der Rückreise wurde die
Gruppe von dem Bürger-
meister der Stadt Burg, Part-
nerstadt von Gummersbach,
im Rathaus empfangen. Der
Vorsteher des Finanzam-
tes Gummersbach, der Lei-
tende Regierungsdirektor
Franz Fürst, unterstrich mit
seiner Teilnahme die Be-
deutung dieser Veranstal-
tung.

Vertagt: Tarif-
verhandlungen
zur Arbeitszeit

A uch die vierte Run-
de der Mantelta-
rifverhandlungen

über die Gestaltung der Ar-
beitszeit im öffentlichen
Dienst, die am 21. und
22. Juli in Hannover statt-
fand, hat nicht den erhofften
Durchbruch gebracht. Einer
Umsetzung der Stuttgarter
Vereinbarung, die die Ein-
führung flexibler Formen
der Arbeitszeitgestaltung bis
zum 31. Juli 1999 vorsah,
steht momentan noch die
Weigerung der Arbeitgeber
im Wege, den Beschäftigten
im öffentlichen Dienst mehr
Souveränität bei der Gestal-
tung zuzugestehen.

Die Arbeitgeber verlangen
beispielsweise, daû der auf
Abbau des Arbeitszeitgut-
habens zielende Antrag des
Arbeitnehmers von dem je-
weiligen Arbeitgeber mit
der Begründung abgelehnt
werden kann, es bestehe ein
vorübergehender Personal-
engpass. Diese Forderung
der Arbeitgeber wurde von
der GGVöD kategorisch ab-
gelehnt. Der Verhandlungs-
führer der GGVöD stellte
klar, daû angesichts dünner
Personaldecken der Verwal-
tungen und Betriebe mit ei-

ner solchen Regelung den
Arbeitgebern die Möglich-
keit eröffnet werde, nach
Belieben Anträge der Be-
schäftigten zu verwerfen.
Auch die Einschränkung,
daû nur vorübergehende
Personalengpässe erfaût sein
sollen, bilde kein ausrei-
chendes Regulativ. Letztlich
werde auf diese Weise
die beschäftigungssichernde
und -fördernde Intention der
Arbeitszeitkonten völlig ver-
fehlt.

Die Forderung der Arbeitge-
ber, einseitig einen Abbau
des Zeitguthabens veranlas-
sen zu können, sofern dieses
75 Prozent des höchstzuläs-
sigen Zeitguthabens über-
steige, wertete die GGVöD
als inakzeptable Beschrän-
kung der Zeitsouveränität
des Arbeitnehmers. Vorzu-
ziehen sei eine sogenannte
Ampelregelung. Während
der Gelbphase dürfe ein Ab-
bau des Zeitguthabens nicht
einseitig vom Arbeitgeber

angeordnet werden. Viel-
mehr müsse zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitneh-
mer eine einvernehmliche
Lösung gefunden werden.
Erst während der Rotphase,
die jedoch deutlich jenseits
der 75 Prozent anzusiedeln
sei, könne dem Arbeitgeber
ein Anordnungsrecht zuge-
standen werden.

Schlieûlich konnten auch
die mit der Einführung eines
Arbeitszeitkorridores zusam-
menhängenden Probleme
noch nicht gelöst werden.

Die GGVöD bedauert, daû
das Ziel, bis zum 31. Juli zu
einem Abschluû zu gelan-
gen, nicht realisiert werden
konnte, ist aber dessen un-
geachtet weiterhin bereit,
konstruktiv an einer Umset-
zung der Stuttgarter Verein-
barung mitzuwirken. Die
Tarifvertragsparteien trenn-
ten sich, ohne einen Fortset-
zungstermin zu vereinba-
ren.

Debeka hilft Anwärtern

Speziell für Beamtenanwärter bietet die Debeka Kranken-
versicherung jetzt eine neue Möglichkeit: Sie erhalten ± in
der Vollversicherung ± künftig den halben Jahresbeitrag
zurück, wenn sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen
in Anspruch nehmen. Damit hilft die Debeka den Anwär-
tern bei einem noch verhältnismäûig niedrigen Verdienst,
die Ausgaben für die Krankenversicherung in erhebli-
chem Maûe zu begrenzen.

Seit jeher gibt das Unternehmen seinen Mitgliedern eine
Geld-Zurück-Garantie, die es den Versicherten ermög-
licht, eine Rückerstattung in Höhe von vier Monatsbeiträ-
gen ± also einem Drittel des Jahresbeitrages ± zu erhalten.

Durch diese Geld-Zurück-Garantie sind alleine in den
letzten zehn Jahren an die Versicherten der Debeka weit
über 1,2 Milliarden DM zurückgeflossen. Debeka-Chef
Peter Greisler begründet das folgendermaûen: ¹Wenn wir
weniger für Leistungen ausgeben müssen, sparen wir da-
mit. So stabilisieren sich unsere Beiträge. Die Beitrags-
rückerstattung ± eine Art Geld-Zurück-Garantie ± ist so-
mit eine Belohnung für kostenbewuûtes Verhalten, die
letztlich allen Kunden zugute kommt.ª

Das Unternehmen zahlt die Beitragsrückerstattung be-
reits ab dem ersten leistungsfreien Kalenderjahr, dies so-
gar in voller Höhe. Im Gegensatz zu der sonst gängigen
Praxis gibt es also keine Staffelung oder Einschränkung
über mehrere Jahre. Der Anspruch wird dabei für jeden
Versicherten einzeln ermittelt und ist dementsprechend
unabhängig von der Inanspruchnahme der Versicherung
durch andere Familienangehörige.
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Steuerberater in
Teilzeit sollen ohne
Prüfung arbeiten

N ach dem Urteil der
EuGH vom 2. 10.
1997, C-100/95, ist

die derzeitige Teilzeitrege-
lung des § 36 Abs. 3 StBerG
im Anwendungsbereich des
§ 38 StBerG nicht mit Arti-
kel 3 Abs. 1 der Richtlinie
76/207/EWG des Rates vom
9. 2. 1976 zur Verwirk-
lichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen hin-
sichtlich des Zugangs zur
Beschäftigung, zur Berufs-
ausbildung und zum berufli-
chen Aufstieg sowie in be-
zug auf die Arbeitsbedin-
gungen vereinbar.

Die für das Steuerbera-
tungsrecht zuständigen Ver-
treter der obersten Finanz-
behörden des Bundes und

der Länder teilen diese Auf-
fassung auch hinsichtlich
der Zulassung zur Steuerbe-
raterprüfung gemäû §§ 36
und 157 b Abs. 1 StBerG. Es

Berufspraktische
Zeiten anerkennen

bestehen daher keine Be-
denken, bereits jetzt ± im
Vorgriff auf die notwendi-
gen Gesetzesänderungen ±
die folgenden Grundsätze
bei Entscheidungen über
Anträge auf Zulassung zur
Steuerberaterprüfung und
Befreiung von der Prüfung
sowie bei der Erteilung
mündlicher Auskünfte zu
berücksichtigen: Anstelle
der (bisherigen) Teilzeitre-
gelung gemäû § 36 Abs. 3
StBerG werden Berufstätig-
keiten als berufspraktische
Zeiten im Sinne von § 36
Abs. 1 und 2 sowie § 157b
Abs. 1 StBerG anerkannt,
wenn sie sich in einem Um-

fang von mindestens 16 Wo-
chenstunden auf das Gebiet
der von den Bundes- oder
Landesfinanzbehörden ver-
walteten Steuern erstrek-
ken; auf das Merkmal der
Hauptberuflichkeit kommt
es insoweit nicht mehr an
(Oberste Finanzbehörden
der Länder, gleichl. Erlasse
vom 12. 1. 1999).

Mittlerweile liegt der DSTG
der Referentenentwurf eines
siebten ¾nderungsgesetzes
zum Steuerberatungsgesetz
und zur ¾nderung anderer
Gesetze zur Stellungnahme
vor. Er trägt den Vorwegre-
gelungen der o. g. gleichlau-
tenden Erlasse Rechnung.
Mit dem Entwurf sollen das
Steuerberatungsgesetz und
dazu ergangene Verordnun-
gen umfassend modernisiert
und gestrafft werden. So ist
die Neufassung der Befug-
nis zur geschäftsmäûigen
Hilfeleistung in Steuersa-
chen geplant, die Neurege-

lung des Tätigkeitsbereichs
der Lohnsteuerhilfevereine
und die Übertragung ho-
heitlicher Aufgaben auf die
Berufskammern. Daneben

Nationales Steuer-
beratungsrecht wird

an europäisches Recht
angeglichen

werden die Rechtsgrundla-
gen der Werbung, der Da-
tenerfassung und -verarbei-
tung, der Berufsausübung,
der Steuerberaterprüfung
und Zulassung zur Steuer-
beraterprüfung präzisiert.
Die Durchführung eines Ein-
spruchsverfahrens bei Prü-
fungsentscheidungen wird
erstmals gesetzlich geregelt.
Ein weiterer wichtiger Rege-
lungsinhalt ist die Anpas-
sung des nationalen Steuer-
beratungsgesetzes an das
europäische Recht.
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D er Wettergott mein-
te es gut mit
den Sportlern, denn

über dem 44. Interna-
tionalen Finanzsportturnier
strahlte ± mit einer einzigen
Ausnahme ± in diesem Jahr
die Sonne. Die französi-
schen Ausrichter wählten
als Unterkunft das Hotel
Sequoia Lodge, das zum
Komplex des Euro-Disney-
Parks bei Paris gehört. Dort
waren allerdings keine
Sportstätten, weshalb sich
frühmorgens die Karawane
der Sportler mit Bussen auf
die Reise zu ihren jeweiligen
Wettkampfstätten machte.
In jedem Bus half ein franzö-
sischer ¹Pfadfinderª den
Fahrern, das Autobahnnetz
um Paris zu entwirren. Um
neun Uhr begannen schon
die Wettkämpfe ± damit
hieû es für die Sportler: mor-
gens früh aufstehen, denn
die Frühstückszeit war auf
6:30 Uhr bis 7:30 Uhr festge-
legt.

Den sportlichen Leistungen
hat dies aber in keiner Form
geschadet, wovon sich
der interessierte Beobachter
sehr schnell überzeugen
konnte. Die Fuûballer be-
gannen unmittelbar nach
den Eröffnungsfeierlichkei-
ten. Die deutsche Mann-

schaft setzte sich im Kern
aus dem Siegerteam des
letztjährigen Deutschland-
turniers in Heidelberg zu-
sammen, den Kickern des
Finanzamtes Essen-Ost, die
sich allerdings durch weite-
re Leistungsträger aus Nord-
rhein-Westfalen verstärkt
hatten. Der Elf um die Be-
treuer Matthias Hülsmann
und Eugen Schlag kam da-
bei die Erfahrung aus frühe-
ren Turnierteilnahmen zu-
gute, denn ein Blick auf
die konkurrierenden Mann-
schaften zeigte: diese sport-
liche Maûnahme war auch
in diesem Jahr nötig. Wie
stark die Gegner tatsächlich
waren, zeigte sich bereits
im Eröffnungsspiel gegen
Österreich, eine Elf, die
nicht nur mit hochkarätigen
Fuûballern besetzt, sondern
zusätzlich durch einen Vor-
bereitungslehrgang einge-
spielt war. Bei der deutschen
1 :0 Führung sah alles noch
sehr gut aus, doch nach dem
Ausgleich zum 1:1 schlugen
die österreichischen Stürmer
mit einem spielentscheiden-
den Doppelschlag zu. Am
Ende hieû es ± nach dann
wieder verteiltem Spiel ±
nicht unverdient 5 :3 für
Österreich, wie auch die
mitgereisten ¹Schlachten-
bummlerª Michael Börner

(Stellvertretender Vorsteher)
und Bettina Borowski (Per-
sonalratsvorsitzende) neid-
los anerkannten.

Im zweiten Gruppenspiel
gelang den ¹Essenernª mit
einem 3:0 gegen Luxem-
burg zwar die Wiedergut-
machung, es blieb aber beim
zweiten Platz in der Gruppe,
der zum Spiel um Platz 3
führte. Dort war Ungarn er-
neut ein zu schwerer Geg-
ner, das Spiel wurde mit 1 :4
verloren und in der Endab-
rechnung der vierte Platz
belegt. Unter den gegebe-
nen Umständen kann sich
dieses Ergebnis bei sieben
teilnehmenden Mannschaf-
ten durchaus sehen lassen,
positiv kann zusätzlich das
sportlich einwandfreie Auf-
treten hervorgehoben wer-
den.

Erfolgreicher schlossen Hajo
Vatter (Karlsruhe) und Ralf
Schöne (Berlin) beim Schach
ab. Zunächst immer in einer
guten Lauerstellung hinter
den Führenden hatte man
sich das i-Tüpfelchen bis
zum Schluû aufgehoben. In
den letzten Partien gegen
die starken und bis dahin
führenden Ungarn gelangen
drei Siege und ein Remis:
der Turniersieg war in dieser
Sparte perfekt, die Meister-
leistung des Vorjahres in
Österreich konnte wieder-
holt werden.

Die Leistungen beim Tennis
litten etwas unter den Platz-

verhältnissen. Ein knallhar-
ter (Beton-)Boden bean-
spruchte die Gelenke bis
zum ¾uûersten, das Ri-
siko möglicher Verletzun-
gen bremste leicht den Ein-
satz. Von den deutschen
Cracks kam Georg Laus
(Krefeld) am besten mit die-
sen Umständen zurecht. Ihm
gelang es nach einer Auf-
taktniederlage gegen die
französische Nr. 1, alle wei-
teren Topspieler zu schla-
gen.

Die Tischtennismannschaft
hatte im letzten Jahr in
Österreich mit tollen Lei-
stungen in ähnlicher Auf-
stellung noch Platz zwei be-
legen können. Wie dicht
diese Sportart besetzt ist,
merkte man in diesem Jahr.
Bernd Schiller (Hamburg),
Oliver Bohländer (Frank-
furt/M.), Thomas Marschler
(Göttingen) und Jörg Abel
(Brandenburg bzw. Ober-
hausen) kämpften zwar
hervorragend, mehr als
Platz fünf war dieses Mal
allerdings nicht zu errei-
chen.

Das sportliche Gesamter-
gebnis lautete in der Summe
Platz vier für das deutsche
Team. Bei sieben teilneh-
menden Nationen ist dies
genau der Mittelplatz, ein
angenehmes Resultat, das
sowohl von sportlich anspre-
chenden Leistungen zeugt
als auch dem völkerverbin-
denden Gedanken voll
Rechnung trägt.

Sportler im Euro-Disney-Land

Schachteam Sieger
wie im Vorjahr

Sie haben stark gespielt, aber letztlich ¹nurª Platz 5 erreicht,
die Tischtenniscracks ± v. l.: Jörg Abel, Bernd Schiller,

Thomas Marschler und Oliver Bohländer.

Die deutsche Delegation vor der Eröffnungsfeier des
44. Internationalen Finanzsportturniers im ¹Stade

des Totemsª in Marne la Vallee bei Paris.
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Wer stiftet Steuerchaos?
Politik oder Ministerialbeamte?

DSTG hält Kontakt zur Arbeitsebene der Ministerien

Grundsätzlich müssen wir aus Platzgründen davon absehen,
in unserem Gewerkschaftsorgan Leserbriefe zu veröffentli-

chen. Wegen der Bedeutung des Themas möchten wir jedoch
nachfolgenden Leserbrief nebst Antwort zu unserem Artikel

Mit den Spitzen der Steuerabteilung des Bundes und der
Länder ist die DSTG ständig im Gespräch. Loyal und

fachkompetent arbeiten die Steuerabteilungen
den jeweiligen Finanzministern zu, aufgrund politischer

Vorgaben, die nicht sie, sondern ausschlieûlich
die Politik zu verantworten hat.

Zwei Steuerabteilungsleiter statteten der DSTG im April
einen Besuch ab: am 19. April 1999 der Steuerabteilungs-
leiter im Finanzministerium des Landes Nordrhein-West-
falen, Professor Dr. Jochen Thiel (Bild links 2. v. l. mit dem
stellv. Bundesgeschäftsführer Rafael Zender, Bundesvor-
sitzendem Dieter Ondracek und Bundesgeschäftsführer

Paul Courth, v. l.); am 20. April 1999 der Steuerabteilungs-
leiter im Bundesfinanzministerium Gerhard Juchum

(Bild rechts mit dem Bundesvorsitzenden Dieter Ondracek
und stellv. Bundesgeschäftsführer Rafael Zender, v. l. n. r.)

unseren Lesern nicht vorent-
halten:

¹Liebe Kolleginnen und Kol-
legen,

zu dem Bildartikel auf Sei-
te 56: ,DSTG hält Kontakt
zur Arbeitsebene der Mini-
sterien` schreibe ich Ihnen
folgenden Leserbrief:

,Dem Satz ,Loyal und
fachkompetent arbeiten
die Steuerabteilungen den
jeweiligen Finanzmini-
stern zu, aufgrund politi-
scher Vorgaben, die nicht
sie, sondern ausschlieû-
lich die Politik zu verant-
worten hat`, kann ich nicht
uneingeschränkt zustim-
men.

Über das Wirken der Steu-
erabteilung des BMF läût
sich bei Tipke, StRO III,
S. 1456, nachlesen: ,Indes-
sen, auch soweit politische
Vorgaben zu beachten

sind: Man muû doch wohl
davon ausgehen, daû die
Ministerialbeamten in vie-
len Fällen nicht bloû tech-
nische Hilfsdienste, insbe-
sondere nicht nur Formu-
lierungshilfe leisten, son-
dern auch sachlich-inhalt-
liche Stellungnahmen lie-
fern. Ein sachlich ganz auf
sich allein gestelltes Parla-
ment würde wahrschein-
lich nur wenig vollzieh-
bare Gesetze hervorbrin-
gen ¼ Die Gesetzentwür-
fe stammen in ihrem Auf-
bau und Wortlaut daher
durchweg von Ministerial-
beamten`. O. Borgmann
meint: ,Wer die Arbeit
der Parlamentarier kennt,
weiû jedoch, daû diese gar
nicht in der Lage sind,
Vorschriften, wie wir sie in
den Steuergesetzen tat-
sächlich haben, sich in
der Zielrichtung auszu-
denken, geschweige denn
im Detail noch dies in der

Sprache der Steuergeset-
ze zu formulieren. Die
Quelle, aus der dies alles
sprudelt, muû woanders
sitzen` (Stbg. 89, 392).

Nicht Politiker, sondern
Beamte dürften sich Wort-
ungetüme wie den neuen
§ 2 Abs. 3 EStG ausge-
dacht haben. Auch die
sich über sieben Seiten im
Bundessteuerblatt 1999
erstreckenden Anwen-
dungsvorschriften des § 52
EStG dürfte sich kein Poli-
tikerhirn ersonnen haben.
Hingegen verhindern Mi-
nisterialbeamte nicht, daû
Rechtsänderungen mitten
im Jahr eintreten, die der
Praxis groûe Probleme be-
reiten, wie jetzt wieder bei
der Umsatzsteuer durch
das StEntlG vom 24. 3.
1999 zum 1. 4. 1999 ge-
schehen. Gerade sie wä-
ren aber berufen, den Po-
litikern die Schwierigkei-
ten der Steuerrechtsan-

wender mit Nachdruck zu
verdeutlichen.

Ich bin gespannt, ob Sie
diesen Leserbrief veröf-
fentlichen werden.

Mit freundlichen Grüûen

gez. Halgar Bürger
Finanzamt Titisee-Neu-
stadtª

Antwort der DSTG:

¹Sehr geehrter Herr Kollege
Bürger,

für das an den Steuer-Ge-
werkschaftsverlag gerichte-
te Schreiben vom 28. Mai
1999 danken wir Ihnen. Ihre
Kritik an der Ministerialbü-
rokratie, die Zitate aus
der Steuerrechtsordnung von
Tipke und Borgmann zeigen
eine Linie auf, die vielfach in
der Literatur vertreten wird.
Unserer Überzeugung nach
sind die Argumente allen-
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falls auf den ersten Blick
plausibel.

I.

1. Die Kritik berührt das
spannungsgeladene Ver-
hältnis zwischen Politik und
einer ± das ist weitgehend
unstreitig ± hoch qualifizier-
ten Ministerialbürokratie.
Die Politik gibt die politi-
schen Vorgaben, die Mini-
sterialbürokratie hat sie
umzusetzen. Das bedeutet:
die Ministerialbürokratie
kann nichts anderes sein als
eine Funktion der Politik.

Wer ± zum Beispiel ± die Ju-
stizgesetze betrachtet, wird
erkennen, daû die Justizpo-
litik rationaleren Linien folgt
als die Steuerpolitik. Bei-
spiele dafür sind das Bilanz-
richtliniengesetz, aber auch
die ¾nderungen im Bereich
des Bürgerlichen Rechts und
des Handelsrechts. Man be-
müht sich hier die Dauer der
Gesetzgebungsverfahren an
die komplexe Materie anzu-
passen. Entsprechend ist
dann auch die Qualität der
Justizgesetze.

2. Ganz anders ist es im
Steuerrecht. Die Steuerpoli-
tik ist die Achillesferse der
Politik schlechthin. Alle nur
denkbaren Staatsziele sollen
über die Steuerpolitik er-
reicht werden. Wir alle wis-
sen: das Steuerrecht ist
schon längst kein Einnah-
merecht mehr, sondern ein
Allzweckinstrument für alle
nur denkbaren Staatsziele.
Die Politik hat das Steuer-
recht okkupiert. Die jüng-
sten Gesetzgebungsverfah-
ren beweisen dies erneut.

Keine Rechtsmaterie hat
eine so kurze Verfallszeit
wie das Steuerrecht, in kei-
nen anderen Bereichen sind
die Gesetzgebungsverfah-
ren so hektisch und kurz an-
gelegt wie in der Steuerpoli-
tik. Alle gesellschaftlichen
Gruppen wirken über ihre
Lobbys mit, die politischen
Parteien versuchen, über
das Steuerrecht ¹ihre Klien-
telª zu befriedigen. Bundes-
tag und Bundesrat müssen
sich oft über den Vermitt-
lungsausschuû kurz vor In-
krafttreten des Gesetzes ei-
nigen. Die Politik erwartet

von den Ministerialbeam-
ten, daû sie in wenigen
Stunden die chaotischen
Vorgaben in ¹Gesetzesform
gieûenª. Das allseits be-
klagte ¹Steuerchaosª ist die
Frucht dieser Sünden.

II.

Wir stimmen mit Ihnen darin
überein, daû auch die Mini-
sterialbürokratie komplizier-
te Regelungen verursacht
hat. Dies ist aber nicht
die Regel. Selbstverständ-
lich leisten die Ministerial-
beamten nicht nur Hilfs-
dienste, sondern sie leisten
auch Formulierungshilfe. Sie
können aber nur das formu-
lieren, was die Politik ihnen
vorgibt. Oftmals stoûen die
Versuche, aus den politi-
schen Vorgaben ¹das Beste
zu machenª an enge Gren-
zen.

Die DSTG hält kontinuierli-
chen und kollegialen Kon-
takt zu den Steuerabteilun-
gen des Bundes und der
Länder. Der Beitrag in der
Maiausgabe unserer Bun-
deszeitung sollte dies doku-
mentieren.

Gerne veröffentlichen wir
Ihren Leserbrief. Wir bitten
aber auch um Verständnis,
wenn wir unsere Antwort
daran anknüpfen. Vielleicht
erwächst daraus eine ergie-
bige Diskussion über ein
Thema, dem wir ebenso wie
Sie groûe Bedeutung bei-
messen. Darum herzlichen
Dank für Ihren konstrukti-
ven Beitrag.

Mit kollegialen Grüûen
(gez. R. Zender)
Bundesgeschäftsführerª

Tauschecke

StS'in aus Sachsen (OFD
Chemnitz) sucht dringend
Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Berlin und
näheren Umgebung.

StS'in aus Sachsen (OFD
Chemnitz) sucht dringend
Tauschpartner/in aus Bay-
ern, Bereich der OFD'en
München und Nürnberg.

StOS'in aus Niedersachsen
(OFD Hannover) sucht
Tauschpartner/in aus Ba-
den-Württemberg, Bereich
der OFD Freiburg (F¾er
Freiburg, Emmendingen).

StOAR aus Niedersachsen
(OFD Hannover) sucht drin-
gend Tauschpartner/in aus
Berlin oder Brandenburg.

StI'in und Betriebsprüferin
aus Sachsen-Anhalt (OFD
Magdeburg, FA Dessau)
sucht Tauschpartner/in aus
dem Bereich der OFD'en
Stuttgart, Nürnberg oder
München, ggfls. auch über
Ringtausch.

StOI'in aus Nordrhein-West-
falen (OFD Düsseldorf)

sucht dringend Tauschpart-
ner/in aus dem Bereich der
OFD Karlsruhe, Auûenstelle
Freiburg (F¾er Lörrach,
Waldshut-Tiengen, Müllheim,
Freiburg-Stadt oder Frei-
burg-Land).

StOS'in aus Sachsen-Anhalt
(OFD Magdeburg) sucht
Tauschpartner/in (mittlerer
Dienst) aus dem Bereich der
OFDen Münster, Düsseldorf
oder Köln.

StOS©in aus Sachsen (OFD
Chemnitz) sucht dringend
Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Koblenz
(Rheinland-Pfalz) oder OFD
Karlsruhe (Baden-Württem-
berg).

Seminar in Langscheidt

¹Gewerkschaften als Interessenvertretung der Beschäftigtenª
war das Generalthema eines Seminars der Bundesleitung für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den DSTG-/bfg-Ge-
schäftsstellen, das vom 20. bis 22. Juni 1999 im Megaplan Cen-
trum in Bad Münstereifel-Langscheid stattfand. Der stellver-
tretende Bundesvorsitzende, Helmut Overbeck, übernahm die
Darstellung der organisatorischen und technischen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Bundesgeschäftsstelle. Schlieûlich
konnten die Seminarteilnehmer dem Bundesvorsitzenden,
Dieter Ondracek, ihre Fragen stellen.

Unser Foto zeigt die Seminarteilnehmer/innen mit dem Bun-
desvorsitzenden vor der DBB-Jugendbildungsstätte ¹Mega-
plan Centrumª in Bad Münstereifel-Langscheid ± v.l.n.r.: Gu-
drun Franke (LV Hamburg), Heidi Spiller (bfg-BV Nordbay-
ern), DSTG-Chef Dieter Ondracek, Regina Blasberg (BV Düs-
seldorf), Doris Anthofer-Assadi (bfg-Landesverband), Renate
Babczinski (bfg-BV Südbayern), Angelika Dojan-Mattar (BV
Köln), Karl Vogelgesang (LV Rheinland-Pfalz), Diana Pleger
(BV Baden), Erika Rothe (LV Sachsen), Karin Henn (LV Nord-
rhein-Westfalen), Doris Steppat-Viert (BV Westfalen-Lippe),
Jutta Lelle-Taha (LV Rheinland-Pfalz), Gabriele Kunkel (LV
Hessen), Christine Fercke und Inge Heil (beide BV Westfalen-
Lippe), Karin Zessner (LV Schleswig-Holstein), Anne und
Hans-Joachim Roehr (beide LV Thüringen) sowie Katrin
Damm (LV Sachsen-Anhalt).

StI aus Niedersachsen (OFD
Hannover ± Steuerabteilung
Oldenburg) sucht dringend
Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFDen Stutt-
gart, Karlsruhe, Nürnberg
oder München.

StAf aus NRW (OFD Düssel-
dorf) sucht Tauschpartner/in
aus den Bereichen der OFD
Berlin und näherer Umge-
bung.
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